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Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 1311997 

Satzung 
zur Änderung der Verbandssatzung vom 16.06.1967 

Art. I 

§ 22 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(l) Der Zweckverband erhebt von den Wasserabnehmern Wasser
verbrauchsentgelte und Baukostenzuschüsse nach den "Allge
meinen Geschäftsbedingungen" und "Allgemeinen Tarifen" des 
Verbandes. 

Art. II 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntma
chung in Kraft. 

Gößweinstein-Morschreuth, den 12. März 1997 

Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Wichsensteingruppe 

gez. Müller, 1. Vorsitzender 

3. 

Tips Ihrer Polizei 
-Sexueller Mißbrauch von Kindern" 

16.000 Fälle von sexuellem Mißbrauch an Kindern wurden 1995 
bundesweit angezeigt. Im Bereich der Polizeidirektion Bamberg 
wurden 1996 - 49 Fälle mit 38 Tätern registriert. Bei 33 Fällen 
waren die Täter über 18 Jahre. 

Von den 70 betroffenen Kindern waren 12 männlich und 58 weib
lich. 8 Opfer waren unter 6 Jahre, bis 14 Jahre 62 Fälle. 

Die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer liegt jedoch deutlich 
höher. 

Der Täter ist nicht der böse unbekannte "Onkel", sondern ist 
meist im Verwandten- und Bekanntenkreis zu suchen. Doch wer 
traut schon den Eltern oder Verwandten oder Bekannten eine sol
che Tat zu. 

Dem Kind wird nicht geglaubt. Meist werden sie eingeschüchtert 
-Vati muß ins Gefängnis, wenn Du etwas sagst. 

Sie wollen die für sie unerträgliche Situation beenden und senden 
Signale. 

Signale 

-Das Verhalten Ihres Kindes ändert sich ohne ersichtlichen 
Grund 

-Ihr sonst so aufgeschlossenes Kind wirkt plötzlich bedrückt, 
zieht sich zurück, erzählt nichts mehr von sich, wird zum Bett
nässer 

-wird plötzlich aggressiv 

-meidet plötzlich bestimmte, ihm vertraute Orte 

-will nicht mehr in die Gruppenstunde, zur Nachhilfe etc. 

--will nicht mehr mit dem Opa spielen 

-spricht plötzlich negativ über befreundete Personen 

-geht auffällig bisher vertrauten Personen aus dem Weg 

- versucht sich durch dicke Kleidung zu schützen 

- sperrt sich ins Zimmer ein 

-will plötzlich bei den Eltern oder Geschwistern schlafen. 

Vorbeugung 

- Geben Sie Ihrem Kind die Zärtlichkeiten, die es will. 

- Respektieren Sie das kleinste Zeichen von Gegenwehr und 
Unwillen. 

- Achten Sie darauf, ob Ihr Kind "übliche" Zärtlichkeiten von 
vertrauten Personen (Opa, Oma, Onkels etc.) ablehnt, unterstüt
zeil Sie Ihr Kind, führen Sie ein klärendes Gespräch mit ihm. 

- Drängen Sie Ihr Kind nicht, irgend jemandem, auch nahen Ver
wandten, ein "Küßchen" zu geben, zu drücken oder ähnliche 
Zärtlichkeiten auszutauschen. 

-Akzeptieren Sie die Meinung ihres Kindes, fördern Sie seine 
Eigenständigkeit und Selbstbewußtsein. 

- Sprechen Sie mit Ihrem Kind über seine Erlebnisse, Sorgen 
oder Freuden. 

-Sprechen Sie in geeigneter Form über Sexualität; beantworten 
Sie Fragen kindergerecht 

-Erklären Sie Ihrem Kind den Unterschied zwischen guten und 
schlechten Geheimnissen und daß es ein Versprechen über 
schlechte Geheimnisse nicht halten braucht. 

Vorbeugung auf der Straße 

• Nichtjeder freundliche Mensch ist ein guter Mensch 

-Kinder sollen auf keinen Fall in fremde Autos einsteigen oder 
mit fremden Personen mitgehen 

- Autokennzeichen merken 

-Aussehen von Personen einprägen 

- Schulfahrgemeinschaften bilden 

-Mehrere Kinder zusammen zur Schule oder zum Spielen gehen 

-Sofort die Polizei verständigen, nicht selbständig Detektiv spie-
len 

Wurde Ihr Kind Opfer: 

-Hören Sie genau zu. Geben Sie ihm das Gefühl des Vertrauens, 
auch wenn es die eigene Familie betrifft. Ihr Kind ist nicht 
schuld 

- Sprechen Sie mit der Schule (Klassen-!Vertrauenslehrer) 

-Nehmen Sie Hilfe von Jugendämtern, Sozialeinrichtungen, 
Frauenbeauftragten und Polizei in Anspruch 

-Nach entsprechenden Beratungs-und Aufklärungsgesprächen 
steht Ihnen der Weg zur Anzeigeerstattung bei der Polizei oder 
der Staatsanwaltschaft offen. 

Nichtanzeige schützt den Täter, nicht aber das Opfer. 

3. 

4/44-173/4.12-97 

Verordnung über den geschützten Landschaftsbestandteil 
"Eglofsteiner Weiher" in den Gemarkungen Hausen und 

Wimmelbach, Gemeinde Hausen, sowie Gemarkung Burk, 
Stadt Forchheim, Landkreis Forchheim 

Vom 10. April1997 

Aufgrund von Art. 12 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 
4, Art. 45 Abs. 1 Nr. 4, Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 26 Abs. 1 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes- BayNatSchG- (BayRS 791-

MaximilianS
Hervorheben










